
 

Keramikweg 3 Tel. +41 (0)62 748 42 52 info@plattenverband.ch  
6252 Dagmersellen Fax +41 (0)62 748 42 50 www.plattenverband.ch 

An die  
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der Meisterschule und des Dominos 
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MITTEILUNG  

 
Subventionsbeiträge in der Höheren Berufsbildung 
Plattenlegerchef/in und Plattenlegermeister/in 
 
 
Geschätzte Interessenten und Teilnehmer 
 
Mit Schreiben vom 30. Juni 2017 informiert das SBFI auf seiner Internetseite, dass die 
Resultate der Vernehmlassung zur Subjektfinanzierung aufgeschaltet sind und legt 
seine Vorstellungen dar, wie ab 2018 die Teilnehmenden von Vorbereitungskursen auf 
Berufs- und höhere Fachprüfungen unterstützt werden sollen (www.sbfi.admin.ch/hbb-
finanzierung). Insbesondere die vom Gewerbe geforderte Änderung, dass auch Dritte, 
welche die Kursgebühren übernehmen (Bsp. Arbeitgeber), die vorgesehene 
Entschädigung beantragen könnten, lehnt das SBFI bis jetzt strikte ab. 
 
Hingegen ist es möglich, dass ein Dritter (Arbeitgeber, Fonds etc.) dem 
Kursteilnehmenden finanzielle Mittel zur Verfügung stellt und auf privatrechtlicher Basis 
regelt (z.B. mittels Bildungsvereinbarung, Darlehensvertrag), wie der geliehene oder 
übertragene Betrag eingesetzt werden soll, sowie ob und in welcher Form der 
Absolvierende den Betrag an den Dritten zurückzahlen muss.  
 
Eine direkte Unterstützung von Dritten an die Absolvierenden hat somit keinen Einfluss 
auf den Subventionsanspruch. Der Subventionsanspruch senkt sich auch nicht um den 
vom Dritten an den Absolvierenden geleisteten Betrag. Hingegen muss auf jeden Fall 
immer der Absolvierende die Kursgebühren an den Kursanbieter zahlen, da niemand 
anders ein Subventionsgesuch stellen kann. 
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Wir werden alle überwiesenen Beträge von den Arbeitgebern zurückerstatten. Dies 
betrifft die Lehrgänge mit Kursstart im 2017 (Modul 1.24 & Meisterschule).  
 
Die betroffenen Kursteilnehmer und Arbeitgeber regeln das Finanzielle mittels einer 
Weiterbildungsvereinbarung. Wir werden mit der Rückerstattung eine neue 
Rechnungsstellung an den Kursteilnehmer ausstellen. 
 
Der Schweizerische Plattenverband hat eine Vorlage für eine Weiterbildungs- resp. 
Darlehensvereinbarung zwischen dem Absolvierenden und dem Unterstützer (Dritten) 
entworfen. Diese findet sich in der Beilage und ist auch auf der Homepage des SPV 
unter https://plattenverband.ch/bildung/weiterbildung/subventionen-hbb aufgeschaltet. 
 
 
Freundlich grüsst 
 
SPV  
Schweizerischer Plattenverband 
 
 
 
 
Carole Schäfer 
Projektleiterin Berufsbildung 
 
Beilage 
- Informationsblatt SBFI (aktualisiert Juni 2017) 
- Vorlage «Weiterbildungs- resp. Darlehensvereinbarung» 
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